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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Einen Tag nach Ablauf der Referendumsfrist am 8. Oktober 2020 erklärte Bundesrat
Alain Berset Medienberichten zufolge das Referendum gegen die SwissCovid-App für
gescheitert. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter habe sich der
Gesundheitsminister erfreut gezeigt und die Wichtigkeit der App für die Unterbrechung
der Infektionsketten unterstrichen. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigte
François de Siebenthal als Sprecher des Referendumskomitees, dass die benötigten
Unterschriften nicht beisammen seien. Wie der «Corriere del Ticino» ergänzte, sei die
App bis zu diesem Zeitpunkt 2.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.10.2020
KARIN FRICK

Wirtschaft

Landwirtschaft

Lebensmittel

L'initiative pour des aliments équitables a échoué à trouver une majorité au sein du
corps électoral. Lancé par les Verts en 2014, le texte demandait à ce que les produits
alimentaires importés respectent les normes sociales et environnementales suisses,
afin de proposer aux consommateurs et consommatrices un large choix de denrées
alimentaires produites de manière équitable et écologique. Rejetée par le Conseil
fédéral ainsi que par les deux chambres fédérales, l'initiative trouvait, au début de la
campagne, un soutien important auprès de la population. Les premiers sondages
d'opinion de l'institut gfs.bern montraient, en effet, une acceptation allant jusqu'à 78%
un mois avant la votation et 53% dix jours avant celle-ci. L'analyse effectuée par Année
Politique Suisse des annonces politiques publiées dans les journaux a montré un
déséquilibre entre les deux camps, les annonces s'opposant à l'initiative ayant été
beaucoup plus nombreuses que celles la soutenant.

Au fil de la campagne, plusieurs arguments ont été mobilisés par les opposants pour
attaquer la proposition des Verts. Tout comme pour l'initiative pour la souveraineté
alimentaire, la crainte d'une hausse généralisée des prix des denrées alimentaires, ainsi
que la compatibilité avec les accords commerciaux signés par la Suisse ont été mis en
avant. Les contrôles à l'étranger qu'impliquerait la mise en œuvre de cette initiative ont
également été invoqués. Finalement, l'acceptation, une année auparavant, du contre-
projet à l'initiative sur la sécurité alimentaire – inscrivant dans la Constitution fédérale
le principe d'un commerce international durable – a quelque peu coupé l'herbe sous
les pieds des initiant.e.s. Celles et ceux-ci ont, tout au long de la campagne, insisté sur
le fait que la mise en application de l'initiative était assez libre dans la forme, le texte
laissant une marge d'interprétation relativement grande. Ainsi, la mise en place d'un
système privilégiant, au niveau des droits de douane, les denrées alimentaires
équitables face à celles produites de manière conventionnelle a été évoquée. Les
opposant.e.s ont eu une autre lecture du texte soumis par les Verts. Selon leur
interprétation, l'ensemble des aliments importés doivent respecter les normes suisses.
Ces divergences peuvent s'expliquer par l'utilisation dans la version allemande du
terme «grundsätzlich», pouvant signifier «en règle générale» ou «fondamentalement»,
pour désigner le degré d'importations devant respecter les normes susmentionnées.  

Parmi les soutiens à l'initiative, quelques surprises. En effet, le président ainsi que la
vice-présidente de l'USP, respectivement Markus Ritter (pdc, SG) et Christine Bühler se
sont ouvertement prononcés en faveur de l'initiative, alors même que le comité central
de l'organisation paysanne a décidé de laisser la liberté de vote. La section cantonale
vaudoise de l'UDC s'est également exprimée en faveur du texte des Verts, alors que la
section nationale s'y opposait. 
Par la voix d'Alain Berset, le Conseil fédéral a, quant à lui, mené campagne contre
l'initiative, invoquant principalement la hausse des prix qu'impliquerait la mise en
œuvre de l'initiative. 

Avec une faible participation (37.5%) du corps électoral, l'initiative a été rejetée par

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2018
KAREL ZIEHLI
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61.3 pour cent des votant.e.s. Malgré tout, et de manière similaire à l'initiative pour la
souveraineté alimentaire, le texte a trouvé des majorités confortables dans 4 cantons
romands (Genève avec 63.9%, Jura avec 58.9%, Neuchâtel avec 57.1% et Vaud avec
63.8%), un contraste saisissant avec les cantons alémaniques à l'image d'Obwald (20.4%
de oui) ou de Zurich (35.3%) pour ne prendre que deux exemples. 

Votation du 23 septembre 2018
Participation: 37.52%
Oui: 774 821 (38.70%) / Cantons: 4
Non: 1 227 326 (61.30%) / Cantons: 16 6/2

Consignes de vote:
- Oui: Les Verts, PS (2)*, PEV (3)*
- Non: UDC (1)*, PLR, PDC (2)*, PBD (2)*
- Liberté de vote: Vert'libéraux (2)*
*entre parenthèses: nombre de sections cantonales divergentes 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Am 18. Mai 2014 wurde der Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung,
der direkte Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative „Ja zur
Hausarztmedizin“, zur Abstimmung gebracht. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 88% und
sämtlichen zustimmenden Ständen war der Entscheid deutlich.
Die Vorlage war bereits im Vorfeld unbestritten, wodurch sich kein echter
Abstimmungskampf ergab. Da sich das Parlament auf diesen Gegenvorschlag geeinigt
hatte und die Initianten ihre Hausarzt-Initiative infolgedessen zurückzogen, war auch
kein grösserer Widerstand zu erwarten. Im Gegenteil: einträchtig wurde verkündet, es
gebe keinen Grund, den Gegenvorschlag abzulehnen. Ende Februar traten
Gesundheitsminister Berset und der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK), Carlo Conti, vor die Medien und erörterten die Vorlage. Dabei unterstrich der
Magistrat die Bedeutung einer qualitativ hochstehenden, medizinischen
Grundversorgung in allen Regionen der Schweiz. Conti erkannte im Rückzug der
Initiative eine Verpflichtung für die Politik und verwies auf den für die Behörden
wichtigen Masterplan Hausarztmedizin. Auch er erachtete den Ausbau der
Grundversorgung angesichts der demografischen Alterung als besonders bedeutend.
Der Masterplan Hausarztmedizin war 2012 lanciert worden und wurde vom
Eidgenössischen Department des Innern (EDI), von der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren (GDK), der Universitätskonferenz, dem Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie den Ärzteverbänden und dem
Initiativkomitee getragen. In ihm sind konkrete Massnahmen zur Förderung der
Hausarztmedizin verankert, deren Umsetzungen bereits eingeleitet sind. Der Masterplan
sichert den Hausärzten zusätzliche Einnahmen von CHF 200 Mio.

Trotz guter Vorzeichen – in einer ersten, vom Sonntags-Blick durchgeführten Umfrage
gaben 48% der Befragten an, den Gegenvorschlag annehmen zu wollen, nur 19% waren
dagegen – versammelten sich Anfang April rund 300 Ärztinnen und Ärzte in Aarau zu
einer Kundgebung. Sie wollten auf den mangelnden Nachwuchs im Hausarztbereich
aufmerksam machen und gleichzeitig für die bevorstehende Abstimmung werben. In
den Trendumfragen der SRG wurden dem Anliegen ebenfalls gute Vorzeichen attestiert.
In der ersten Welle waren 66% der Befragten dafür, in der zweiten Welle waren es gar
71%.

Immer wieder gegen den Verfassungsartikel äusserte sich indes der Zürcher SVP-
Nationalrat Toni Bortoluzzi. Er kritisierte, dass der vorgeschlagene Artikel falsche
Signale aussende: Es sei nicht Sache des Bundes, eine bestimmte Berufsgruppe
attraktiv zu machen. Gleichwohl wurde von der Volkspartei selber vorerst keine
Gegenkampagne geführt. Erst am 8. Mai, also nur zehn Tage vor der Abstimmung setzte
sich ein Gegnerkomitee zusammen, in dem Bortoluzzi federführend war. Das Komitee
warnte vor dem „entscheidenden Schritt zur Verstaatlichung des Gesundheitswesens“.
Dem Komitee schlossen sich einige SVP-Politiker und etwa 20 Ärzte an. Tatsächlich
hatte die SVP als einzige Partei die Nein-Parole ausgegeben. Wichtigstes Argument
blieb, dass es keines Verfassungsartikels bedürfe, um die Grundversorgung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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sicherzustellen. Aus Kreisen des Gegnerkomitees wurde gar vor einer „Mogelpackung“
gewarnt: Man befürchte, dass die freie Arztwahl und der direkte Zugang zum Hausarzt
nicht mehr gewährleistet seien.

Dieses Aufbäumen konnte den deutlichen Abstimmungserfolg jedoch nicht schmälern.
Die zustimmenden 88% (Stimmbeteiligung: 55,8%) waren ein deutliches Zeichen.
Entsprechend zufrieden zeigten sich die Befürworter. Der Volksentscheid hatte
allerdings unerwartete Folgen: Andere Leistungserbringer, wie beispielsweise die
Spitäler, meldeten nun auch entsprechende Begehrlichkeiten an und forderten eine
Gleichbehandlung aller Ärzte. Der Spitalverband H+ teilte in einer Medienorientierung
mit, dass die ambulanten und stationären Dienstleistungen der Spitäler ebenfalls zu den
„tragenden Säulen der ärztlichen Grundversorgung“ gehörten. Ebenso könnten andere
Berufsgruppen, wie Apotheker oder Physiotherapeuten solche Forderungen stellen.
Entsprechend besorgt zeigte sich der Präsident des Pro-Komitees, Peter Tschudi, dem
diese „Trittbrettfahrer“ ein Dorn im Auge waren. Seiner Auffassung nach sind die
Spitäler keineswegs als Teil der Grundversorgung zu verstehen. 

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 55,85%
Ja: 2 480 870 (88,1%) 
Nein: 336 196 (11,9%) 

Parolen: 
– Ja: SP, CVP, FDP (2*), GPS (1*), BDP, GLP (*2), EVP; Travail.Suisse, FMH, H+,
Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz, SGB. 
– Nein: SVP (8*).
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse im Nachgang der Abstimmung führte zu Tage, dass die Hausarztvorlage
recht deutlich im Schatten der anderen, an diesem Tag behandelten Vorlagen (Gripen,
Pädophilie und Mindestlohn), stand. So wusste ein Drittel der Befragten nicht, worum es
bei dieser Vorlage gegangen war. Wichtigste Motive der Ja-Stimmenden waren die
Förderung der Hausärzte und die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung.
Es wurde jedoch auch ein grosses Regierungsvertrauen festgestellt: 92% der Befragten,
die dem Bundesrat grundsätzlich vertrauen, hatten hier Ja gestimmt. Als wichtigstes
Nein-Argument wurde die „last-minute-Kritik“ des Gegenkomitees ermittelt, nämlich
eine Ablehnung der Verstaatlichung. Dass das gegenwärtige System funktioniere und
dass Hausärzte nicht bevorzugt werden sollen waren weitere, häufig genannte Gründe
der Gegner. 3

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Auf Vorschlag der Bundeskanzlei legte der Bundesrat den Abstimmungstermin für die
Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ auf den 25. September 2016 fest. Er
entsprach damit nicht dem Wunsch der bürgerlichen Parteien, die Initiative möglichst
früh an die Urne zu bringen, damit diese vor der Beratung der Reform der
Altersvorsorge 2020 durch den Nationalrat vom Tisch gewesen wäre. Die
Kommissionssitzungen zur Reform fanden folglich vor der Volksabstimmung über die
Initiative statt, die Plenardebatte begann am Tag nach dem Abstimmungssonntag.

Auf der Befürworterseite formierten sich nebst dem lancierenden Gewerkschaftsbund
die SP und JUSO, die Grünen, sämtliche anderen Gewerkschaftsorganisationen sowie
verschiedene, jedoch nicht alle Senioren- und Seniorinnenverbände. Wichtigstes
Argument der Befürworter war der Umstand, dass die Entwicklung der AHV-Renten
nicht mit jener der Löhne Schritt halten könne und gleichzeitig die Lebenskosten,
insbesondere für Mieten und Krankenkassen, angestiegen seien, weshalb es eines
Ausgleichs bedürfe. Dieser Ausgleich sei mittels der AHV, im Gegensatz zur zweiten
Säule, günstig und effizient vorzunehmen. Bei den Pensionskassen sei in den nächsten
Jahren dagegen mit Rentenkürzungen von 15 bis 20% zu rechnen, ein weiterer Grund
für eine Aufstockung der ersten Säule. Die AHV bezeichneten die Befürworter und
Befürworterinnen als nicht nur das gerechteste, sondern aufgrund des
Umlageverfahrens auch das sicherste Sozialwerk. An einer Medienkonferenz Ende Juni

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2016
FLAVIA CARONI
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lancierte das Pro-Komitee seine Kampagne und kündigte an, bis zum Abstimmungstag
eine grosse Auswahl an niederschwelligen Anlässen durchzuführen, um eine breite
Mobilisierung zu erreichen.

Auf der Gegnerseite fanden sich neben den Bundesbehörden die bürgerlichen Parteien
SVP, FDP, CVP, EVP, GLP und BDP sowie die Wirtschaftsverbände (Arbeitgeberverband,
Gewerbeverband, Economiesuisse und Bauernverband). Sie warnten, angesichts der
demografischen Entwicklung führe die Initiative zu Mehrkosten in unverantwortlicher
Höhe und stünde damit vollkommen quer zu den tatsächlichen Entwicklungen. Bis ins
Jahr 2030 wäre demnach bei Annahme der Initiative die Finanzierungslücke in der AHV
fast doppelt so gross, wie sie es gemäss dem aktuellen Szenario ist, was auf Kosten der
jungen Beitragszahlerinnen und -zahler gehen werde. Die Situation der Rentnerinnen
und Rentner mit den tiefsten Einkommen würden zudem durch die Initiative kaum
verbessert, weil diese ohnehin durch Ergänzungsleistungen unterstützt werden, welche
bei einer Anhebung der AHV entsprechend gesenkt würden. Die Erhöhung der AHV sei
nicht notwendig, da diese mittels des Mischindex' laufend an die Teuerung und damit
an die Lohnentwicklung angepasst würde, und die Aussage der Initiantinnen und
Initanten, die Renten der zweiten Säule würden stark sinken und es gelte daher die
erste Säule zu stärken, entspreche nicht den Tatsachen. Überhaupt sei eine
Gesamtreform der Altersvorsorge angezeigt; punktuelle Massnahmen wie die von der
Initiative angestrebte Erhöhung seien keine Lösung. Auch das Gegenkomitee kündigte
beim Start der Kampagne eine Reihe von Aktionen an.

Am Umstand, dass nebst den Parteien sämtliche grossen und viele mittlere und kleine
Berufs- und Interessenorganisationen zur Initiative Stellung bezogen, lässt sich die
zugeschriebene Wichtigkeit der Vorlage ablesen. Dies hängt zweifellos mit der parallel
zum Abstimmungskampf im Parlament weiter diskutierten Reform der Altersvorsorge
zusammen, deren durch den Bundesrat vorgesehener fein austarierter Massnahmenmix
durch eine Annahme der Initiative auf den Kopf gestellt würde.

Im Juli bezog Bundesrat Berset im Namen des Gesamtbundesrates Stellung zur
Initiative. Er wies auf die Konsequenzen einer Annahme für die Reform der
Altersvorsorge hin, insbesondere da die Rentenerhöhung bereits per Anfang 2018
eingeführt werden müsste, womit wenig Zeit für eine Anpassung der Reform bliebe. Das
Defizit der AHV würde rasch ansteigen. Der sozialdemokratische Vorsteher des
Innendepartements erklärte an der Medienkonferenz explizit, er habe die Initiative dem
Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. Damit stellte sich Berset einmal mehr gegen ein
Anliegen seiner eigenen Partei, und wiederum erhielt er von den Medien und vielen
politischen Akteuren ein gutes Zeugnis für seine Ausführung dieser Aufgabe.

Die erste Tamedia-Umfrage, publiziert Mitte August, zeigte eine Zustimmung von 60%
für die Initiative. Dieser hohe Wert überraschte; insbesondere gaben neben den
Anhängerinnen und Anhänger des linken Lagers auch SVP- und CVP-Wählende
mehrheitlich an, für oder eher für die Initiative zu sein. Auch die erste SRG-Umfrage,
eine Woche später publiziert, zeigte einen Ja-Trend, wenn auch weniger deutlich. Die
Zustimmung geriet in der Folge ins Bröckeln, womit sich Ende August ein enges Rennen
abzeichnete. Die Anzahl der Unentschlossenen blieb vergleichsweise hoch. Mitte
September wies die Tamedia-Umfrage ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und
Gegnern aus, während die SRG-Umfrage ein Nein vorhersagte. Erstere zeigte zudem
einen deutlichen Altersgraben: Während jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Initiative klar kritisch gegenüberstanden, gaben ältere ebenso klar an, sie annehmen
zu wollen. Angesichts der Übermacht älterer Stimmender an der Urne war deshalb
vereinzelt der Begriff der „Gerontokratie" zu vernehmen.

Am 25. September 2016 legten schliesslich bei einer als durchschnittlich
einzustufenden Stimmbeteiligung rund 41% der Stimmenden ein Ja, 59% ein Nein in die
Urne. Nur in den Kantonen Jura, Neuenburg, Genf, Tessin und Waadt traf die Initiative
auf Zustimmung, womit sich annähernd ein Röstigraben ergab. Besonders deutlich
wurde die Initiative in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz abgelehnt. Das Nein der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurde im Allgemeinen als Anschub für die
anstehende Rentendebatte gedeutet, wobei Uneinigkeit darüber herrschte, ob die
Position der Linken dadurch geschwächt wurde.

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,13%
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Ja: 921'375 (40,60%) / Stände: 5
Nein: 1'348'032 (59,40%) / Stände: 15 6/2

Parolen
– Ja: SP, GPS; SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP (1*), CVP, FDP, GLP, BDP, EVP; Economiesuisse, SGV, SAV
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

Neben dem obligatorischen Referendum zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer, kündigten verschiedene Gruppierungen, allen voran die
Westschweizer Gewerkschaften, ihr Interesse an der Ergreifung eines fakultativen
Referendums zur Reform der Altersvorsorge 2020 an. So seien mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Senkung des Umwandlungssatzes zwei Änderungen
enthalten, die man nicht akzeptieren könne. Nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich,
dass die Westschweizer Gewerkschaften nicht auf eine breite Unterstützung hoffen
konnten und das Referendum mehrheitlich alleine würden stemmen müssen.
Unterstützt wurden sie lediglich von vereinzelten linken Organisationen, zum Beispiel
von der Genfer SP-Kantonalsektion. Gegen Ende der Unterschriftensammlung
engagierten sich auch die Zeitschriften K-Tipp und Saldo. Als Grund dafür gaben sie an,
dass sie verhindern wollten, dass auf dem Stimmzettel ausschliesslich von der AHV die
Rede sei und dadurch das vollständige Ausmass der Revision unterschätzt würde. Zwar
kritisierten auch weitere linke Kreise die Vorlage, allen voran die Gewerkschaften,
dennoch sprachen sich die Delegierten der Unia, von VPOD, des SGB sowie von
Travai.Suisse knapp für die Reform aus. Dabei wurden die unterschiedlichen Positionen
der Linken in der Deutsch- und Westschweiz deutlich. Um diese verschiedenen
Positionen zu vereinen, beschloss die SP eine Urabstimmung durchzuführen, bei der
sich 90 Prozent der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Reform aussprachen.
Ungeachtet dieser Urabstimmung beschlossen die Juso kurze Zeit später die Nein-
Parole und unterstützten das linke Referendumskomitee. 

Gespalten zeigten sich wie bereits im Parlament auch die Bürgerlichen. FDP und SVP
sowie breite Wirtschaftskreise inklusive Economiesuisse, dem Gewerbeverband und
dem Arbeitgeberverband sprachen sich gegen die Reform aus, setzten dem linken
Referendumskomitee jedoch kein bürgerliches Pendant entgegen. Unter dem Namen
„Generationenallianz” bewarben sie aber gemeinsam die Ablehnung der Reform. Die
anderen bürgerlichen Parteien, allen voran die CVP und BDP, warben für die Annahme
der Vorlage. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Westschweizer Verbänden, unter
anderem vom Westschweizer Wirtschaftsverband Centre Patronal. Im Laufe der
Kampagne sprachen sich unter anderem auch der Bauernverband, Eveline Widmer-
Schlumpf als neue Präsidentin der Pro Senectute, Pro Senectute selbst sowie weitere
Seniorenverbände für die Reform aus. Gespalten zeigten sich die Versicherungen:
Während Helvetia und Axa Winterthur, der Pensionskassenverband Asip sowie der
Verwaltungsratspräsident des AHV-Fonds die Reform befürworteten, hielten sich die
anderen Versicherer bedeckt. 

Da die Berichterstattung zur Vorlage nach dem Showdown im Parlament im März 2017
bis zum Abstimmungstermin im September 2017 nie wirklich abriss, beleuchteten die
Medien jedes Detail der Vorlage und insbesondere des Abstimmungskampfes. So wurde
ausführlich über die Positionen der verschiedenen Parteien, Verbände, Vereine und
Interessengruppen, aber auch über einzelne Abweichler innerhalb der verschiedenen
Akteursgruppen berichtet. Diskutiert wurden die Gefahr für die Reform durch das
erforderliche Ständemehr sowie die Konsequenzen für die Reform, falls nur eine der
beiden Vorlagen angenommen würde. Ausführlich beschrieben wurden die Aktivitäten
der Jungparteien, die trotz geringem Budget mit viel Engagement versuchten, die
jüngeren Stimmbürger zu mobilisieren und zu überzeugen. So engagierte sich zum
Beispiel die Junge CVP mit einer eigenen Pro-Kampagne im Internet und mit
Standaktionen, während die Jungfreisinnigen mit Aktionstagen, Plakaten und Videos für
ein Nein warben. Zudem erhielten die Befürworter mit Ruth Dreifuss, Walter Andreas
Müller und Beni Thurnheer prominente Unterstützung. Dieses Engagement ausserhalb
des bezahlten Raums wurde auch durch eine Auswertung der Inseratekampagne durch
Année Politique Suisse verdeutlicht. Diese ergab, dass Anzahl und Reichweite der
Inserate zur Altersvorsorge entgegen der betont grossen Relevanz der Vorlage nur
durchschnittlich gross waren, was die Komitees mit ihren knappen Budgets erklärten. 

Ebenfalls sehr engagiert zeigte sich Bundesrat Berset, der nicht müde wurde, die
Wichtigkeit der Reform zu betonen. Dieses starke Engagement vor allem auch in

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Zusammenhang mit seinen Warnungen vor den drastischen Folgen eines Neins
brachten ihm jedoch viel Kritik ein. Hinzu kam eine breite Kritik am
Abstimmungsbüchlein, das ausschliesslich die Referendumsführer, also die
Westschweizer Gewerkschaften, zu Wort kommen liess, nicht aber die bürgerlichen
Gegner der Vorlage. Grund dafür war, dass bei obligatorischen Referenden
Minderheitenpositionen keine eigenen Seiten erhalten und bei fakultativen Referenden
nur die Referendumskomitees. Darüber hinaus war vor allem inhaltliche Kritik am
Abstimmungsbüchlein zu vernehmen, so seien die Darstellungen des Bundesrates
fehlerhaft und unvollständig. Doch nicht nur zur Informationspolitik des Bundesrates,
auch bezüglich der Argumentationen beider Lager wurden im Laufe der Kampagne
vermehrt kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass beide Seiten nicht mit offenen
Karten spielten und wichtige Argumente gezielt verschwiegen. 

Inhaltlich drehte sich die Berichterstattung vor allem um die Frage, ob die AHV
schneller in ernsthafte finanzielle Probleme gerate, wenn man die Reform annehme
oder wenn man sie ablehne. Beide Seiten gaben zu, dass in Zukunft weitere Reformen
nötig sein werden, uneinig war man sich jedoch darüber, bei welchem
Abstimmungsergebnis dies dringender der Fall sei. Auch bezüglich den Gewinnern und
Verlierern der Reform war man sich uneins. Sowohl Befürworter als auch Gegner
betonten, dass alleine ihre Position die Situation der Jungen und der Frauen verbessern
würde. 

Aufgrund der knappen, ungewöhnlichen Ausgangslage mit Spaltungen innerhalb der
linken und bürgerlichen Parteien war schliesslich unklar, welches Lager tendenziell in
Führung lag. Wirklich Licht ins Dunkel konnten auch die Vorumfragen nicht bringen.
Manchmal ergaben sie einen Vorsprung der Befürworter, manchmal der Gegner, aber
grösstenteils machten sie relativ knappe Zwischenresultate zwischen den beiden Lagern
aus. Entsprechend knapp gingen die Abstimmungen schliesslich auch aus. Mit 2357
Stimmen mehr bei 50.0 Prozent und 11 5/2 Standesstimmen lehnte das Stimmvolk die
Mehrwertsteuererhöhung ab. Leicht deutlicher fiel die Entscheidung zur Reform der
Altersvorsorge 2020 aus, die mit 52.7 Prozent abgelehnt wurde. Nach über zweijähriger
Ausarbeitung der Reform wird das Parlament somit bei der Revision der Altersvorsorge
von vorne beginnen müssen. 

Abstimmung vom 24. September 2017

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer:
Beteiligung: 46.8%
Ja: 1`254`675 (50,0%) / Stände: 9 1/2
Nein: 1`257`032 (50,0%) / Stände: 11 5/2

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP, EDU
-Nein: SVP, FDP

Reform der Altersvorsorge 2020:
Beteiligung: 46,7%
Ja: 1`186`079 (47,3%) 
Nein: 1`320`830 (52,7%)

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP
-Nein: SVP, FDP, EDU, PdA 5
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Krankenversicherung

Die im Vorjahr eingereichte Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ erregte
im Berichtsjahr grosse Aufmerksamkeit auf dem politischen und medialen Parkett. Im
Dezember 2012 hatten im Nationalrat alle vier bürgerlichen Fraktionen, sowie im
Ständerat Urs Schwaller (cvp, FR) insgesamt fünf gleichlautende Motionen eingereicht,
welche eine rasche Volksabstimmung über die Initiative ohne Gegenvorschlag
verlangen. Zusammengezählt hatte über die Hälfte der Parlamentsmitglieder
mindestens eine dieser Motionen unterschrieben. Trotzdem beschloss der
Gesamtbundesrat im Februar des Berichtsjahres, einen Entwurf für einen indirekten
Gegenvorschlag zur Einheitskassen-Initiative in die Vernehmlassung zu schicken.
Dieser konzentriert sich auf die bereits zuvor angekündigten Elemente: Einen
verfeinerten Risikoausgleich mit zusätzlichen Kriterien, eine Trennung von Grund- und
Zusatzversicherung zur Verhinderung von Geld- und Informationsflüssen zwischen den
beiden Bereichen innerhalb eines Versicherungsunternehmens und – zentral – die
Einrichtung eines von allen Versicherern proportional zur Anzahl Versicherter
gespiesenen Hochrisikopools für besonders teure Behandlungen. Als speziell umstritten
stellte sich der letzte Punkt heraus. Bürgerliche Kreise, Krankenversicherer und
Wirtschaftsverbände warfen dem Gesundheitsminister vor, mittels einer umfassenden
Rückversicherung die „Einheitskasse light“ einführen zu wollen. Zudem wurde das
Vorgehen Bersets und des bürgerlich dominierten Gesamtbundesrats, einen im
Parlament offensichtlich chancenlosen Gegenvorschlag in die Vernehmlassung zu
schicken, kritisiert. In der Frühjahrssession, als sich der Gesetzesentwurf also noch in
der Vernehmlassung befand, behandelten die jeweiligen Ersträte die Motionen. Die
Befürworter der Motionen argumentierten dabei primär inhaltlich. Die Initiative führe
nicht zu einer Kostendämpfung, im Gegenteil entfalle mit der Konkurrenz unter den
Kassen auch der Sparanreiz und der Anreiz für die Versicherten, mit den
Leistungserbringern für die Patienten vorteilhafte Tarife auszuhandeln. Grundsätzlich
sei ein derartig tiefer Eingriff in das liberal funktionierende Modell abzulehnen, weshalb
auch ein Gegenvorschlag hinfällig sei. Die Initiative blockiere zudem den Weg für
sinnvolle Reformen des Systems, weshalb sie mittels rascher Volksabstimmung
möglichst schnell ad acta gelegt werden solle. Die Vorstossgegner indes, SP, Grüne und
Grünliberale sowie Gesundheitsminister Berset, führten staatsrechtliche Vorbehalte
gegen das Vorgehen der Motionäre an. In beiden Räten wurden die Motionen deutlich
angenommen. Kurz nach Abschluss der Vernehmlassung bestätigten beide Kammern in
der Sommersession ihre bereits geäusserte Haltung und überwiesen alle fünf Motionen.
Auch in der Vernehmlassung stiess der indirekte Gegenvorschlag – trotz Zustimmung zu
einzelnen Elementen – als Ganzes mehrheitlich auf Ablehnung. Insbesondere wurde die
Einrichtung eines Hochrisikopools stark kritisiert. 6

MOTION
DATUM: 20.03.2013
FLAVIA CARONI

Die politischen Kampagnen zur Abstimmung über die Volksinitiative „Für eine
öffentliche Krankenkasse“ vom 28. September 2014 begannen schon bald nach der
parlamentarischen Beratung in der Frühjahrsession und zogen sich mit grosser
Intensität bis zum Abstimmungstermin hin. Die Argumentationslinien verliefen entlang
denen in den Räten, wobei sich medial die häufige Beschäftigung der Bevölkerung mit
dem Thema in ihrem Alltagsleben und gleichzeitig ein grosser Bedarf nach Faktenwissen
abzeichneten. Zahllose Politikerinnen, Gesundheitsexperten, Kadermitglieder der
Kassen und Journalistinnen äusserten sich in Interviews, Podien und Kolumnen.
Auffallend stark mobilisierte das Thema in der Romandie, die sich bei Volksinitiativen
mit ähnlichen Forderungen in der Vergangenheit bereits offener für einen
Systemwechsel gezeigt hatte als die Deutschschweiz. Verschiedene Details gaben Anlass
zu Diskussionen. So ortete zu Beginn der Kampagne das Gutachten eines St. Galler
Rechtsprofessors, in Auftrag gegeben von der Initiativgegnerschaft, einen Fehler im
Initiativtext: Da der Text kantonal einheitliche Prämien verlange, wären in Zukunft keine
Rabatte für junge Erwachsene und insbesondere keine Kinderprämien mehr möglich.
Auch Rabatte bei Hausarzt- oder Telemedizin-Modellen und bei hohen Franchisen
wären laut dem Gutachten nicht mehr erlaubt. Die Initianten widersprachen: Es sei zu
einer Unklarheit aufgrund ungenauer Übersetzung des ursprünglich in französischer
Sprache eingereichten Initiativtexts durch die Bundeskanzlei gekommen. Bei genauer
Übersetzung müsse es heissen: „Für jeden Kanton wird eine Prämie festgelegt“,
während in der geltenden Übersetzung von einer „einheitlichen" Prämie die Rede ist.
Auch die Höhe der durch die öffentliche Kasse realisierbaren Einsparungen sorgte für
Diskussionsstoff. Während die Befürworter von einer Milliarde – mittel- bis langfristig
gar von drei Milliarden – sprachen, hielten die Gegner dagegen, man könne höchstens
von CHF 350 Mio. an Einsparungen im administrativen Bereich ausgehen, viel
wahrscheinlicher jedoch von nur CHF 100 Mio. Bereits im Frühling 2013 hatte sich das

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.03.2014
FLAVIA CARONI
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Gegner-Komitee „Alliance Santé“ konstituiert, dem rund 100 Parlamentsmitglieder,
Vertreter der Leistungserbringer, die beiden grossen Krankenversichererverbände
Santésuisse und Curafutura, Patienten- und Konsumentenschutzverbände, der
Versicherungs-, der Gewerbe- und der Bauernverband sowie der Pharmaverband
Interpharma angehörten. Zwischen Juni und August 2014 formten sich zudem diverse
kantonale Komitees. Die Ärzteschaft, der in Abstimmungen zum Gesundheitswesen ein
grosser Einfluss zugeschrieben wird, bildete einen Spezialfall: Einige Verbände, unter
ihnen der Verband der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, schlossen sich dem
Ja-Komitee an, da sie sich von der Einheitskasse eine Minderung des eigenen
administrativen Aufwands, mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten und eine
bessere Koordination der Behandlungen erhofften. Andere, darunter der Spitalverband
H+, befürchteten ein Staatsmonopol in der Medizin mit allfälliger Leistungsrationierung
und schlossen sich dem Nein-Lager an. Der Dachverband FMH beschloss aufgrund der
internen Divergenzen schliesslich Stimmfreigabe. Seitens der Parteien beschlossen
nebst der SP die Grünen, die EVP und die CSP die Ja-Parole, alle anderen grossen
Parteien sprachen sich für ein Nein aus. Travail.Suisse schloss sich dem Ja-Lager an.
Einige Aufmerksamkeit erhielt die schwierige Rolle des Gesundheitsministers Berset,
der im Abstimmungskampf das Nein des Bundesrates zur Initiative seiner eigenen Partei
vertreten musste – eine Rolle, die er dem allgemeinen Tenor nach gut erfüllte. Deutlich
umstrittener war die Rolle der Krankenversicherer im Abstimmungskampf. Durch ihre
Verbände waren sie im Nein-Komitee vertreten und steuerten drei der fünf Millionen
Franken zum Kampagnenbudget bei, viele engagierten sich aber auch direkt gegen die
Volksinitiative. Bereits früh publizierten diverse Kassen in ihren auflagenstarken
Kundenmagazinen Artikel gegen die öffentliche Krankenkasse oder boten in Interviews
prominenten Mitgliedern des Nein-Lagers eine Plattform. Vom Initiativkomitee ernteten
die Kassen damit umgehend Kritik: Sie würden das Gebot der objektiven,
verhältnismässigen und zurückhaltenden Information krass verletzen, das für sie als mit
öffentlichen Bundesaufgaben betraute Organe in gleicher Weise wie für staatliche
Behörden gelte. Die Kassen hielten dagegen, sie würden auch befürwortenden Stimmen
Platz in ihren Publikationen einräumen; zudem würden sie das Geschäft durch und
durch kennen und hätten damit die Pflicht, über die Konsequenzen der Initiative zu
informieren. Im Juli wurde im Kanton Bern eine Abstimmungsbeschwerde gegen sieben
Kassen beim Regierungsrat eingereicht; diese hätten durch ihre nicht objektive und
unsachliche Information in ihren Publikationen die Abstimmungsfreiheit verletzt. Der
Beschwerdeführer wurde von der SP juristisch unterstützt. Wenige Tage darauf folgten
Abstimmungsbeschwerden in den Kantonen Waadt, Genf, Basel-Stadt und Tessin.
Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die kantonalen Behörden nicht zuständig
sind: Da die Beanstandungen kantonsübergreifende Aspekte betreffen, führe der
Rechtsmittelweg direkt ans Bundesgericht, so die jeweiligen Antworten. Das daraufhin
mit zwei Stimmrechtsbeschwerden angerufene oberste Gericht stellte knapp drei
Wochen vor der Abstimmung fest, die Krankenkassen seien bei der vorliegenden
Abstimmung nicht zur sonst erforderlichen Neutralität verpflichtet, da die Vorlage sie in
qualifizierter Weise betreffe. Eine sachliche Argumentation und Zurückhaltung beim
Einsatz von Werbemitteln und finanziellen Ressourcen könnten dennoch erwartet
werden. Das Gericht zweifelte diese Sachlichkeit bei einzelnen Publikationen zwar an.
Es führte aber aus, da der Abstimmungskampf  intensiv geführt werde und auch das Ja-
Lager ausreichend zu Wort käme, würden die Äusserungen der Krankenkassen das
Abstimmungsergebnis nicht wesentlich beeinflussen. Auf diverse Punkte der
Beschwerden war das Gericht gar nicht eingetreten, da diese als nicht ausreichend
begründet angesehen wurden. 7
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